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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die beiden Basler Halbkantone bewerben sich gemeinsam in Brüssel um den Titel einer
"Kulturstadt Europas" im Jahr 2001. Zum 500-Jahr-Jubiläum seiner Zugehörigkeit zur
Eidgenossenschaft will sich der Raum Basel damit als lebendige Kulturregion
profilieren, die gegenüber Europa offen ist. Er erhofft sich dabei aber auch
wirtschaftliche Impulse. Ende Juni unterzeichneten die beiden Kantonsregierungen die
gemeinsame Bewerbung, nachdem auch der Bundesrat signalisiert hatte, dass er diese
unterstützen werde. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.07.1995
MARIANNE BENTELI

Sie einigten sich zudem auf einen neuen Abgeltungsmodus für die kulturelle
Zentrumsfunktion der Stadt Basel. Nachdem die Regierung von Basel-Land kurzfristig
die Erhebung einer Sondersteuer zugunsten des darbenden Basler Theaterbetriebs in
Erwägung gezogen hatte, beschloss sie, auf die alte Idee des Kulturprozents zu setzen,
wodurch die kulturellen Institutionen von Basel-Stadt mit einer Verdoppelung der
bisherigen Leistung auf CHF 7 bis 8 Mio. rechnen können. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.12.1996
MARIANNE BENTELI

Die Kantonsregierungen von Basel-Stadt und Baselland einigten sich auf einen vom
Baselbiet vorgeschlagenen Kulturvertrag. Damit will Liestal künftig 1% seiner Einnahmen
aus der Besteuerung der natürlichen Personen, das heisst gegen CHF 7 Mio. jährlich, an
das Basler Kulturangebot zahlen. In einer im Vertrag enthaltenen Liste wurden die 16
Kulturinstitutionen genannt, die basellandschaftliches Geld erhalten sollen. Aufatmen
konnten vor allem die Basler Theater (statt CHF 1.5 Mio. neu CHF 3.5 Mio.) und die
Stiftung Basler Orchester, aber auch eine ganze Reihe kleinerer Musik-, Tanz- und
Theaterinstitutionen. Nicht berücksichtigt wurden die bildende Kunst, die Literatur und
die Museen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.1997
MARIANNE BENTELI

Eine Delegation aus der "Kulturregion am Oberrhein" bestehend aus den
Kulturverantwortlichen der Kantone Basel-Stadt und Baselland sowie einem Vertreter
der deutschen Stadt Lörrach warb gemeinsam in Brüssel für Basel als "Kulturstadt
Europas 2001". Entgegen den Erwartungen fand die Wahl nicht im Berichtsjahr statt, da
sich die 15 EU-Kulturminister nicht auf eine der vorgeschlagenen Städte einigen
konnten. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 25.11.1997
MARIANNE BENTELI

Im Mai verabschiedete der Bundesrat eine Änderung der Verordnung über das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder in der Schweiz (VISOS). Die
ausschliesslich den Kanton Baselland betreffenden Anpassungen wurden auf den 1. Juli
in Kraft gesetzt. Während Augst mit Augusta Raurica und die Liesbergmühli von der
Liste des Bundesinventars gestrichen wurden, sind die Ortschaften Münchenstein und
Röserental, das Kraftwerk Birsfelden und die Schlossanlage Wildenstein neu aufgeführt.
Die Baselbieter Bevölkerung sprach sich im Berichtsjahr zudem deutlich für Annahme
einer Initiative aus, die vom Kanton den dauerhaften Erhalt der Schlösser Bottmingen
und Wildenstein inklusive Hofgut fordert. Der Regierungsrat hatte die Übertragung von
Schlösser und Hofgut an Dritte ermöglichen wollen, um durch Einsparungen von
Unterhaltskosten seinen Verpflichtungen aus dem beschlossenen Entlastungspaket
12/15 nachzukommen. Der landrätliche Gegenvorschlag, der eine Einbringung der
Schlösser in Trägerschaften erlaubt hätte, wurde hauchdünn abgelehnt. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.05.2013
MARLÈNE GERBER
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Ende Mai 2019 schickte der Bundesrat den Entwurf zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) in die Vernehmlassung. Bis zur
Vernehmlassungsfrist am 20. September 2019 gingen insgesamt 305 Stellungnahmen
ein, die sechs Kernthemen fokussierten: die Umsetzung der Kulturbotschaft
2016–2020, die Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes, die Weiterentwicklung
von (bestehenden) Massnahmen, die Revision des Filmgesetzes und die Finanzmittel zur
Umsetzung der Kulturbotschaft 2021–2024.
Die Umsetzung der Kulturbotschaft 2016–2020 wurde in einer deutlichen Mehrheit der
Stellungnahmen – wobei sich viele Rückmeldungen erst gar nicht zu diesem Punkt
äusserten – positiv bewertet, auch wenn einige Teilnehmende Kritik an der durch
finanzielle Kürzungen und das Stabilisierungsprogramm erschwerten Umsetzung
einzelner Massnahmen übten. Die wenigen Stellungnahmen mit grösseren Vorbehalten
machten insbesondere geltend, dass in der aktuellen Förderperiode zu wenig auf die
Krise des Journalismus oder auf Menschen mit Behinderungen eingegangen worden
sei.
Die Beibehaltung der drei bestehenden Handlungsachsen der Kulturpolitik (kulturelle
Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Kreation und Innovation) fand, gerade
im Sinne der angestrebten Kontinuität und Verlässlichkeit, ebenfalls breite Zustimmung.
Auch der in diesem Zusammenhang neu eingeführte Akzent der «Digitalisierung» wurde
mehrheitlich befürwortet, wenn auch vereinzelt mit Bedenken: Während einige
Rückmeldungen das Fehlen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie bemängelten
und für mehr Kohärenz in diesem Bereich eine solche auch explizit forderten, kam von
Seiten des SSV und der SAB die Forderung nach einer vorrangigen Evaluation der bereits
getroffenen Massnahmen. Organisationen wie der SBVV oder die SKKB befürworteten
den Akzent auf der Digitalisierung, ermahnten aber zugleich, dass dieser nicht zu Lasten
der analogen und physischen Objekte gehen dürfe. Lediglich die SVP stand dem Akzent
auf der Digitalisierung gänzlich ablehnend gegenüber, da die Digitalisierung ihrem
Befinden nach «mit Kultur weder direkt noch indirekt» etwas zu tun habe.
Die zwölf Massnahmen zur Weiterentwicklung der Kultur wurden überwiegend positiv
beurteilt, wobei zu einzelnen Massnahmen kritische Töne bzw. Anpassungsvorschläge
geäussert wurden: Während die Ansätze zur Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Kulturbereich, zur Kunstvermittlung oder zu den Halteplätzen für Jenische,
Sinti und Roma sowie nationale und internationale Austausch- und
Kooperationsbestrebungen von allen Teilnehmenden befürwortet wurden, gab es bei
der Entwicklung der musikalischen Bildung einzelne Einwände. Auch wenn die Mehrheit
die Stärkung des Programms «Jugend und Musik» befürwortete, monierte der Kanton
Waadt die Qualitätsanforderungen des Programms und stellte das Modell der
Talentförderung («Talentkarte») in Frage; andere Kantone sowie Organisationen
hingegen forderten die Berücksichtigung kantonaler Talentförderungsprogramme, um
eine Koordination zu ermöglichen. Grosse Vorbehalte seitens einer Mehrheit der
Teilnehmenden bestanden hingegen bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur
Baukultur, trotz grundsätzlicher Zustimmung zum «Konzept Baukultur». Eine Mehrheit
der Kantone sowie die SAGW und die EDK betonten, dass die neue Strategie zur
Förderung der Baukultur – diese wird voraussichtlich Anfang 2020 vom Bundesrat
verabschiedet werden – nicht zu Lasten der Aufgaben in den Bereichen Kulturerbe,
Archäologie und Denkmalpflege gehen dürfte. Teilnehmende aus den Bereichen der
Denkmalpflege und der Architektur bemängelten, dass die geplante Strategie
ausschliesslich zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur diene. 
Die Revision des Filmgesetzes (FiG) wurde kontrovers beurteilt: Während sämtliche
Kantone und die Mehrheit der Parteien sowie Kulturverbände die neu vorgeschlagenen
Verpflichtungen für Online-Filmeanbieter (Investitionspflicht und Quote für
europäische Filme) befürworteten, plädierte die SRG für eine Ausdehnung der
Investitionspflicht auf ausländische Veranstalter mit Werbefenstern in der Schweiz. Die
FDP, die SVP, der Schweizerische Gewerbeverband sowie Vertretungen der
Telekommunikationsbranche lehnten die Neuerungen gänzlich ab, schlossen gar ein
diesbezügliches Referendum nicht aus. Die Kritiker monierten die mangelnde
Verfassungskonformität einer solchen Ausdehnung und bezweifelten die
Durchsetzbarkeit der neuen Verpflichtungen gegenüber Unternehmen mit Sitz im
Ausland, was zu einer Benachteiligung der inländischen Konkurrenz führen könne. Die
FDP nahm, nebst dem Kanton Zürich, dem Städteverband und der Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete, auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem vorgesehenen
Ausschluss kommerziell tätiger Unternehmen von der Filmkulturförderung ein, während
diese Massnahme von den restlichen 25 Kantonen sowie der BDP, der CVP, der GP und
der SP durchaus begrüsst wurde.
Die vom Bundesrat zur Umsetzung der Kulturpolitik beantragten Finanzmittel betrugen
insgesamt CHF 942.8 Mio., was einer Mittelaufstockung von rund CHF 35.4 Mio. bzw.
einem Wachstum von durchschnittlich 2.9 Prozent pro Jahr entspricht (einschliesslich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.02.2020
MELIKE GÖKCE
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einer Teuerung von 1 Prozent). Diese Werte stiessen bei der CVP und dem SGV auf
ungeteilte Zustimmung, wurden aber wiederum von der FDP, der SVP und dem
Gewerbeverband als zu hoch erachtet. Eine grosse Mehrheit begrüsste zwar die
vorgesehene Mittelaufstockung, beantragte aber zugleich eine Erhöhung des
Gesamtfinanzrahmens.
Im Rahmen weiterer vorgeschlagener Gesetzesanpassungen gab einzig die vorgesehene
Streichung der Kulturabgeltung an die Stadt Bern zu reden: GP, SP, der Städteverband,
diverse Kulturverbände sowie die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn und
offensichtlich der Kanton Bern lehnten diese Massnahme deutlich ab. 6

Kirchen und religionspolitische Fragen

Anders als im Vorjahr Basel-Stadt, erreichte die Stadt Zürich im Kampf gegen die als
unlauter eingestuften Werbemethoden von «Scientology» vor Bundesgericht nur einen
Teilerfolg. Im Gegensatz zum Basler Fall, wo sich die Scientologen auf die
Religionsfreiheit berufen hatten, machten sie nun die Gewerbefreiheit geltend, um
weiterhin in der Öffentlichkeit Propagandamaterial für ihre Kurse verteilen zu dürfen.
Die Lausanner Richter befanden, Zürich könne die Verteilung von Werbeprospekten
zwar gewissen Bedingungen unterstellen, nicht aber generell verbieten. Im Gegensatz zu
Deutschland und Frankreich, wo die Aktivitäten von «Scientology» wegen
nachweislicher Unterwanderung von Behörden und Gesellschaft seit mehreren Jahren
vom Staatsschutz eng überwacht werden, kam das Bundesamt für Polizei zum zweiten
Mal nach 1998 zum Schluss, es dränge sich keine besondere Beobachtung im Hinblick
auf die innere Sicherheit des Staates auf.
Überraschend erteilte der Zürcher Bildungsrat der Scientology-Privatschule Ziel
(Zentrum für individuelles und effektives Lernen) eine generelle Bewilligung zum Führen
einer Schule für Kinder und Jugendliche, obgleich das Bundesgericht 1997 die aus
Scientologen zusammengesetzte Trägerschaft als nicht vertrauenswürdig bezeichnet
hatte. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 16.12.2000
MARIANNE BENTELI

Nachdem die beiden katholischen Landeskirchen der Kantone Basel-Stadt und
Baselland im Juni eine entsprechende Verfassungsänderung ratifiziert hatten, stimmten
die Katholikinnen und Katholiken der beiden Kantone Ende September in zwei
separaten Abstimmung über das Anliegen der Gleichstellungsinitiative ab. Da die
katholische Kirche in Basel-Stadt bei Verfassungsänderungen ein bischöfliches
Vetorecht vorsieht, war lange ungewiss, ob die Abstimmung überhaupt stattfinden
kann. Bischof Gmür haderte, beschloss jedoch kurz vor der synodalen Abstimmung, das
Veto nicht zu ergreifen. Dies aufgrund eines ausgearbeiteten Kompromissvorschlags,
der von den Landeskirchen nicht mehr länger verlangte, dass sie auf die Zulassung des
Priesteramtes unabhängig von Zivilstand und Geschlecht hinwirken, sondern die
Anliegen lediglich den kirchlichen Organen "unterbreiten" sollen. Ferner gab Gmür
bekannt, auch in zukünftigen Verfassungsfragen das Vetorecht nicht mehr einfordern
zu wollen. Mit deutlichen Mehrheiten über 80% unterstützte die Basis beider
Landeskirchen am 28. September 2014 das Anliegen der Gleichstellungsinitiative. Im
Kanton Basel-Landschaft beteiligten sich knapp 30% der Berechtigten an der
Abstimmung, im Kanton Basel-Stadt waren es lediglich etwas mehr als ein Fünftel. Eine
direkt verbindliche Wirkung hätte die Abstimmung aufgrund Dualismus von Schweizer
Staatskirchenrecht und des vom Vatikan festgelegten Kirchenrechts auch mit der
ursprünglichen Formulierung der Gleichstellungsinitiative nicht gehabt. Nur der Vatikan
kann die Zulassung zum Priesteramt ändern. Dennoch hatte die Abstimmung eine
zentrale historische Bedeutung: In der Geschichte der Kirche war es das erste Mal, dass
sich Landeskirchen dem demokratischen Instrument der kirchenrechtlichen
Verfassungsinitiative bedienten, um via Änderung im Staatskirchenrecht ihre
Reformwünsche zu platzieren. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.09.2014
MARLÈNE GERBER
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Sprachen

Ein ehemaliger Landrat aus dem Kanton Baselland reichte daraufhin bei einem Gericht
im Kanton Bern eine Klage ein, welche verlangte, die Erziehungsdirektoren seien im Sinn
einer vorsorglichen und einstweiligen Massnahme anzuweisen, sämtliche Schritte zur
Einführung der neuen deutschen Schreibweise zu sistieren, bis in der Bundesrepublik
ein endgültiger Entscheid zu dieser Frage gefallen sei. Die
Erziehungsdirektorenkonferenz sah sich trotz dieser Klage keineswegs gemüssigt, von
ihren Plänen, die Reform ab 1998 schrittweise einzuführen, abzuweichen. Auch sie
betonte, die Reform sei sinnvoll, gehe nicht zu weit und bilde vor allem für die Schulen
eine Erleichterung. Das Berner Gericht trat auf die Klage ohnehin nicht ein, weil der
Kläger nicht glaubhaft machen konnte, dass er durch die Reform in seinen persönlichen
Rechten betroffen sei. 9

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 29.12.1997
MARIANNE BENTELI

Die neue Maturitätsanerkennungsverordnung schafft die Möglichkeit, eine
zweisprachige Maturitätsprüfung ablegen zu können. Hauptbedingung ist, dass
(zusätzlich zum regulären Sprachenunterricht) mindestens 600 Stunden in der
Fremdsprache unterrichtet werden, wovon wenigstens ein naturwissenschaftliches
Fach. Ursprünglich war dafür eine zweite Landessprache vorgesehen, die Kantone
erreichten aber beim Bund, dass auch Englisch zugelassen wurde. Ab dem Schuljahr
2001/2002 starteten in den Kantonen Zürich, Basel-Land, Luzern und Neuenburg erste
Pilotversuche mit Englisch. 10

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.10.2001
MARIANNE BENTELI
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